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Wir bieten:
• allgemeine Infor-

mationen rund
um das Thema
Vorsorgedoku-
mente

• Malteser Bro-
schüre „Patien-
tenverfügung“
mit Vordrucken
der einzelnen Vorsorgedokumente

• Hilfe bei der Erstellung neuer bzw. Überarbeitung
von bereits erstellten Vorsorgedokumenten

• persönliche Informationsgespräche

Hinweis: Dieses Gesprächsangebot ersetzt keine medizini-
sche und juristische Beratung durch Ärztinnen bzw. Ärzte, 
Rechtsanwältinnen bzw. Rechtsanwälte und Notarinnen 
bzw. Notare.

Hier finden Sie uns:
Malteser Hilfsdienst e.V.
Hospiz- und Trauerarbeit
 Treskowallee 110

10318 Berlin

Kontakt/Terminvereinbarung
Das Informationsgespräch findet nach vorheriger 
Ter-minvereinbarung statt.

 030 348 003 770
 hospiz.berlin@malteser.org
 www.malteser-berlin.de/hospiz
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§ 630e Aufklärungspflichten(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für 
die Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären. Dazu gehö-
ren insbesondere Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen 
und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlich-
keit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose 
oder die Therapie. Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur 
Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen 
indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen 
Belastungen, Risiken oder Heilungschancen führen können.(2) Die Aufklärung muss 1.  mündlich durch den Behandelnden oder durch eine Person erfol-

gen, die über die zur Durchführung der Maßnahme notwendige 
Ausbildung verfügt; ergänzend kann auch auf Unterlagen Bezug 
genommen werden, die der Patient in Textform erhält,

2.  so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung über 
die Einwilligung wohlüberlegt treffen kann,3.   für den Patienten verständlich sein.

Dem Patienten sind Abschriften von Unterlagen, die er im Zusam-
menhang mit der Aufklärung oder Einwilligung unterzeichnet hat, 
auszuhändigen.

(3) Der Aufklärung des Patienten bedarf es nicht, soweit diese aus-
nahmsweise aufgrund besonderer Umstände entbehrlich ist, insbe-
sondere wenn die Maßnahme unaufschiebbar ist oder der Patient auf 
die Aufklärung ausdrücklich verzichtet hat.
(4) Ist nach § 630d Absatz 1 Satz 2 die Einwilligung eines hierzu Be-
rechtigten einzuholen, ist dieser nach Maßgabe der Absätze 1 bis 3 
aufzuklären.

(5) Im Fall des § 630d Absatz 1 Satz 2 sind die wesentlichen Umstän-
de nach Absatz 1 auch dem Patienten entsprechend seinem Verständ-
nis zu erläutern, soweit dieser aufgrund seines Entwicklungsstandes 
und seiner Verständnismöglichkeiten in der Lage ist, die Erläuterung 
aufzunehmen, und soweit dies seinem Wohl nicht zuwiderläuft. Ab-
satz 3 gilt entsprechend. 

§ 1358 Gegenseitige Vertretung von Ehegatten in Angelegen-
heiten der Gesundheitssorge(1) Kann ein Ehegatte aufgrund von Bewusstlosigkeit oder Krankheit 
seine Angelegenheiten der Gesundheitssorge rechtlich nicht besor-
gen (vertretener Ehegatte), ist der andere Ehegatte (vertretender Ehe-
gatte) berechtigt, für den vertretenen Ehegatten1.  in Untersuchungen des Gesundheitszustandes, Heilbehandlungen 

oder ärztliche Eingriffe einzuwilligen oder sie zu untersagen sowie 
ärztliche Aufklärungen entgegenzunehmen,2.  Behandlungsverträge, Krankenhausverträge oder Verträge über ei-
lige Maßnahmen der Rehabilitation und der Pflege abzuschließen 
und durchzusetzen,3.  über Maßnahmen nach § 1831 Absatz 4 zu entscheiden, sofern 
die Dauer der Maßnahme im Einzelfall sechs Wochen nicht über-
schreitet, und4.  Ansprüche, die dem vertretenen Ehegatten aus Anlass der Erkran-
kung gegenüber Dritten zustehen, geltend zu machen und an die 
Leistungserbringer aus den Verträgen nach Nummer 2 abzutreten 
oder Zahlung an diese zu verlangen.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 und hinsichtlich der 
in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 genannten Angelegenheiten sind be-
handelnde Ärzte gegenüber dem vertretenden Ehegatten von ihrer 
Schweigepflicht entbunden. Dieser darf die diese Angelegenheiten 
betreffenden Krankenunterlagen einsehen und ihre Weitergabe an 
Dritte bewilligen.

(3) Die Berechtigungen nach den Absätzen 1 und 2 bestehen nicht, 
wenn
1.  die Ehegatten getrennt leben,2.  dem vertretenden Ehegatten oder dem behandelnden Arzt be-

kannt ist, dass der vertretene Ehegatte a) eine Vertretung durch ihn in den in Absatz 1 Nummer  
  1 bis 4 genannten Angelegenheiten ablehnt oder
 b) jemanden zur Wahrnehmung seiner Angelegenheiten  
  bevollmächtigt hat, soweit diese Vollmacht die in Ab- 
  satz 1 Nummer 1 bis 4 bezeichneten Angelegenheiten  
  umfasst,3.  für den vertretenen Ehegatten ein Betreuer bestellt ist, soweit des-

sen Aufgabenkreis die in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 bezeichneten 
Angelegenheiten umfasst, oder4.  die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht mehr vorliegen oder 
mehr als sechs Monate seit dem durch den Arzt nach Absatz 4 Satz 
1 Nummer 1 festgestellten Zeitpunkt vergangen sind.(4) Der Arzt, gegenüber dem das Vertretungsrecht ausgeübt wird, hat

1.  das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 und den Zeit-
punkt, zu dem diese spätestens eingetreten sind, schriftlich zu be-
stätigen,

2.  dem vertretenden Ehegatten die Bestätigung nach Nummer 1 mit 
einer schriftlichen Erklärung über das Vorliegen der Vorausset-
zungen des Absatzes 1 und das Nichtvorliegen der Ausschluss-
gründe des Absatzes 3 vorzulegen und3.  sich von dem vertretenden Ehegatten schriftlich versichern zu las-
sen, dass

 a) das Vertretungsrecht wegen der Bewusstlosigkeit oder  
  Krankheit, aufgrund derer der Ehegatte seine Ange- 
  legenheiten der Gesundheitssorge rechtlich nicht besor- 
  gen kann, bisher nicht ausgeübt wurde und
 b) kein Ausschlussgrund des Absatzes 3 vorliegt.Das Dokument mit der Bestätigung nach Satz 1 Nummer 1 und der 

Versicherung nach Satz 1 Nummer 3 ist dem vertretenden Ehegat-
ten für die weitere Ausübung des Vertretungsrechts auszuhändigen.(5) Das Vertretungsrecht darf ab der Bestellung eines Betreuers, des-

sen Aufgabenkreis die in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 bezeichneten An-
gelegenheiten umfasst, nicht mehr ausgeübt werden.(6) § 1821 Absatz 2 bis 4, § 1827 Absatz 1 bis 3, § 1828 Absatz 1 und 2, 

§ 1829 Absatz 1 bis 4 sowie § 1831 Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 
2 gelten entsprechend.

§ 1827 Patientenverfügung; Behandlungswünsche oder mutmaßli-
cher Wille des Betreuten(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner 
Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, 
zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehen-
de Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlun-
gen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Patien-
tenverfügung), prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die 
aktuelle Lebens- und Behandlungssituation des Betreuten zutref-
fen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten 
Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung 
kann jederzeit formlos widerrufen werden.(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen 

einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behand-
lungssituation des Betreuten zu, hat der Betreuer die Behandlungs-
wünsche oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustel-
len und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche 
Maßnahme nach Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaß-
liche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu 
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